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§ 15 
Inkrafttreten

Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wirkung 
vom 1. Januar 1956 in Kraft.

Berlin, den 8. Februar 1956

Ministerium der Finanzen
R u m p f
Minister

Fünfte Durchführungsbestimmung*
zum Gesetz über die Staatshaushaltsordnung der 

Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 1. Februar 1956

Auf Grund des § 48 in Verbindung mit dem § 34 
des Gesetzes vom 17. Februar 1954 über die Staatshaus
haltsordnung der Deutschen Demokratischen Republik 
(GBl. S. 207) wird zur Durchführung der §§ 26 und 40 
(Absätze 2 und 4) folgendes bestimmt:

Zu $ 26
§ 1

(1) Die Leiter der Fachabteilungen der Räte der Be
zirke, Kreise, Städte und Gemeinden bzw. der Sach
gebiete in den Gemeinden und die Leiter der den ört
lichen Räten unterstehenden Einrichtungen und Betriebe 
der volkseigenen Wirtschaft, die Haushaltspläne und 
Finanzpläne aufstellen, sind dafür verantwortlich, daß 
die Arbeiter und Angestellten der Verwaltungen, Ein-

- richtungen und Betriebe sowie die übrige Bevölkerung 
an der Aufstellung der Haushaltspläne der Verwal
tungen und Einrichtungen und der Finanzpläne der 
Betriebe der volkseigenen Wirtschaft weitgehend be
teiligt werden. Die Minister und Staatssekretäre m. e. G. 
sind verantwortlich für die Anleitung und Kontrolle 
der ihnen unterstellten Fachabteilungen bzw. Sach
gebiete der örtlichen Räte und der ihnen unterstehen
den Einrichtungen und Betriebe der volkseigenen 
Wirtschaft.

(2) Die Beratung mit der Bevölkerung hat vor allem 
zu zwei Zeitpunkten zu erfolgen:

a) a n l ä ß l i c h  der Aufstellung der Vorschläge zu 
den Haushaltsplänen der Verwaltungen und 
Einrichtungen und den Finanzplänen der Be
triebe der volkseigenen Wirtschaft durch die Leiter 
der Verwaltungen, Einrichtungen und Betriebe,

b) n a c h d e m  die Haushalts- und Finanzpläne durch 
die zuständigen Volksvertretungen beschlossen 
sind und die Leiter der Verwaltungen, Einrichtun
gen und Betriebe die erforderlichen Maßnahmen 
zur Durchführung treffen müssen.

(3) Ziel der Beratung mit der Bevölkerung ist es,
a) die Arbeiter, Angestellten, Angehörigen der Intelli

genz, werktätigen Bauern und übrigen Bevölke
rungskreise über die Finanzpolitik unseres Arbei
ter-und-Bauern-Staates aufzuklären und sie in die 
Lenkung und Leitung des Staates einzubeziehen,

b) die Vorschläge der Werktätigen
für die Verbesserung der Arbeit der Verwal
tungen,
Einrichtungen und Betriebe, 
für sparsame Verwendung der Mittel 

entgegenzunehmen, unbedingt zu prüfen und nach 
Möglichkeit zu verwirklichen,

c) die Wünsche der Bevölkerung zur Verbesserung 
des kulturellen, sozialen und gesundheitlichen 
Lebens aufmerksam zu beachten und weitgehendst 
zu berücksichtigen,

d) die Bevölkerung zu solchen Leistungen anzuregen, 
die die Erfüllung bzw. Übererfüllung der staat
lichen Pläne sichern,

e) in den volkseigenen Betrieben darauf zu achten, 
daß die Bereitschaft der Werktätigen, die Arbeits
produktivität zu steigern, erkannt und genutzt 
wird,

f) in den sozialen, kulturellen und gesundheitlichen 
Einrichtungen die Initiative der interessierten Be
völkerungskreise bei der Durchführung der ver
schiedenen Planaufgaben zu nutzen, einen breiten 
Kampf gegen die Vergeudung und Verschwendung 
von staatlichen Mitteln zu organisieren sowie frei
willige Arbeitsleistungen zu vereinbaren, durch die 
Haushaltsmittel eingespart werden.

§ 2
(1) Die enge Verbindung der Volksvertretungen und 

der Bevölkerung mit den Leitern der Fachabteilungen 
bzw. Sachgebiete, Einrichtungen und Betriebe ist da
durch zu festigen, daß die Fachabteilungen bzw. Sach
gebiete der Räte der Bezirke, Kreise, Städte und Ge
meinden bei der Aufstellung der Haushaltspläne der 
Verwaltungen und Einrichtungen und der Finanzpläne 
der Betriebe der volkseigenen Wirtschaft mit den Stän
digen Kommissionen, Ausschüssen und deren Aktivs 
eng Zusammenarbeiten. Hierbei haben die Minister und 
Staatssekretäre m. e. G. ihre zuständigen Fachabtei
lungen in den örtlichen Organen des Staates anzu
leiten.

(2) Die Fachabteilungen und die Abteilungen Finan
zen haben die von den übergeordneten staatlichen 
Organen mitgeteilten Kontrollziffern für die Aufstellung 
der Haushaltspläne der Verwaltungen und Einrichtun
gen und die Aufstellung der Finanzpläne der Betriebe 
der volkseigenen Wirtschaft den Ständigen Kommissio
nen bzw. Ausschüssen auf Verlangen vorzulegen, damit 
diese überprüfen können, ob bei der Differenzierung die 
örtlichen Besonderheiten entsprechend den Grundsätzen 
der Politik der Regierung der Deutschen Demokra
tischen Republik im Interesse der Bevölkerung Berück
sichtigung gefunden haben.

(3) Die Leiter der Fachabteilungen, der Einrichtungen 
und Betriebe sind verpflichtet, die Ständigen Kommis
sionen über die Aufstellung der Pläne, die Durchfüh
rung und Kontrolle der Pläne und über die Analyse 
der Planerfüllung 6tändig zu unterrichten.

(4) Die von den Abteilungen Finanzen bzw. den Sach
gebieten Finanzen zusammengestellten Haushaltsplan
vorschläge für die örtlichen Organe des Staates sind 
durch die Leiter der Abteilungen Finanzen bzw. der 
Sachgebiete Finanzen den Ständigen Kommissionen 
Haushalt bzw. den Finanzausschüssen zur Überprüfung 
und Beratung vorzulegen und entsprechend zu erläutern.

(5) Die Fachabteilungen und die Abteilungen Finanzen 
sind verpflichtet, die Vorschläge der Ständigen Kom
missionen zu beachten, die diese auf Grund ihrer Rechte, 
wie sie in der Vorläufigen Direktive vom 18. September 
1952 über Aufgaben und Arbeit der Ständigen Kom
missionen der Bezirkstage und Kreistage (GBl. S. 873) 
niedergelegt sind, unterbreiten.• 4. DB (GBl. I 1955 S. 29B)


